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[bookmark: _Toc209510038]Allgemeines
Zur Deckung des Bedarfs der Behörden und Einrichtungen des Bundes an Monitoren und Zubehör werden im Ergebnis der Vergabeverfahren „Monitore und Zubehör" 9 Rahmenvereinbarungen geschlossen. 
Los 1: Monitore und Zubehör, hier: Full-HD Monitore - Bund allgemein
Los 2: Monitore und Zubehör, hier: Full-HD Monitore - ITZBund
Los 3: Monitore und Zubehör, hier: WQHD Monitore - Bund allgemein
Los 4: Monitore und Zubehör, hier: WQHD Monitore - ITZBund
Los 5: Monitore und Zubehör, hier: 4k Monitore - Bund allgemein
Los 6: Monitore und Zubehör, hier: 4k Monitore - ITZBund
Los 7: Monitore und Zubehör, hier: curved Monitore - Bund allgemein
Los 8: Monitore und Zubehör, hier: curved Monitore - ITZBund
Los 9: Monitore und Zubehör, hier: Zubehör

Die hier vorliegende Leistungsbeschreibung gilt für alle Lose und gibt den Rahmen vor, innerhalb dessen die Behörden und Einrichtungen des Bundes Leistungen beauftragen können. Die konkrete Leistungspflicht der Auftragnehmerin ergibt sich aus den Einzelbestellungen gemäß § 4 der Rahmenvereinbarung.
Leistungsgegenstand ist die Lieferung von Monitoren und Zubehör. Der Lieferumfang umfasst die im Folgenden und in der "Anlage 1 zur Leistungsbeschreibung (Los xx)" näher spezifizierten Produkte. Die Produkte und Leistungen müssen alle anwendbaren gesetzlichen Vorschriften, insbesondere Sicherheitsvorschriften und Kennzeichnungspflichten, erfüllen, sowie die Mindestanforderungen der DGUV Information 2015-410 einhalten.
[bookmark: _Toc209510039]Leistungsanforderungen
[bookmark: _Toc209510040]Technische Mindestanforderungen
Für alle Monitore gilt:
Die Monitore werden primär für die Ausgabe von Videosignalen angeschlossener Geräte wie Notebooks oder Computer verwendet. Monitore, welche über zusätzliche Funktionalitäten wie integrierte Smart-TV-Funktionalität, Streaming-Dienste, Apps, WLAN oder Bluetooth verfügen, sind nicht zugelassen.
Die Monitore müssen flimmerfrei sein 
Die Monitore dürfen bei normaler Raumbeleuchtung (mind. 500 Lux) kein Backlight-Bleeding aufweisen 
Die Monitore müssen geräuschlos sein; es darf insbesondere kein Spulen- oder Kondensatorenfiepen (coil-whining) auftreten und es darf keine aktive Lüftung installiert sein 
Bei Vorhandensein eines Ethernet-Anschlusses (RJ45-Buchse) muss der Monitor folgende Technologien unterstützen: 
PXE und WOL Technologie: Diese sind notwendig, um Notebooks aus der Ferne zu warten. 
Monitore mit integrierter Kamera sind nicht zulässig.
Die technischen Mindestanforderungen werden in der "Leistungsbeschreibung_Anlage 1" näher spezifiziert. 
[bookmark: _Toc209510041]Nachhaltige Mindestanforderungen
Folgende Nachhaltigkeitskriterien sind im Rahmendieser Ausschreibung zwingend einzuhalten.
Als Nachweis zur Einhaltung der aufgeführten Kriterien können Eigenerklärungen oder Zertifikate wie z.B. Blauer Engel, TCO (mind. Gen 9), ENERGY STAR mit dem Angebot vorgelegt werden. Aus den eingereichten Unterlagen muss klar ersichtlich sein, dass die geforderten Kriterien erfüllt werden.
[bookmark: _Toc209510042]Reparaturfähigkeit
Die Ersatzteilversorgung für die Reparatur des Geräts ist ab Produktionseinstellung für mindestens fünf Jahre sichergestellt.
[bookmark: _Toc209510043]Baustruktur und Verbindungstechnik
Für Monitore gilt:
Die mit dem Umweltzeichen zu kennzeichnenden Geräte müssen so konstruiert sein, dass sie für Recyclingzwecke leicht zerlegbar sind, damit Gehäuseteile, Chassis, Bildschirmpanel und Elektrobaugruppen (inkl. Leiterplatten) als Fraktionen von Materialien anderer funktioneller Einheiten getrennt und nach Möglichkeit werkstofflich verwertet werden können. Die Zerlegung muss in einem Fachbetrieb manuell, unter Zuhilfenahme von Universalwerkzeugen und von einer einzelnen Person durchgeführt werden können.
Elektrobaugruppen müssen leicht vom Gehäuse demontiert werden können.
[bookmark: _Toc209510044]Werkstoffwahl und Kennzeichnung
Diese Anforderungen beinhalten unter anderem, dass, Kunststoffe mit einer Masse über 25 Gramm mit Codes gemäß ISO 11469 und ISO 1043-1, -2, -3, -4 gekennzeichnet werden sollen. Ausgenommen sind Trägermaterialien der Leiterplatten und transparente Kunststoffteile, deren Funktion eine Durchsichtigkeit voraussetzen (z.B. sichtbare Folien in Displays). 
Die Produktteile, die schwerer als 100 Gramm sind, dürfen maximal aus zwei unterschiedlichen Polymeren bestehen. Interne oder externe Metallisierung der Gehäuse der Flachbildschirme ist nicht erlaubt
[bookmark: _Toc209510045]Materialanforderungen
Anforderungen an Kunststoffe der mechanischen Kunststoffteile 
[bookmark: _Hlk199490997]Den Kunststoffen dürfen als konstitutionelle Bestandteile keine Stoffe zugesetzt sein, die eingestuft sind als 
krebserzeugend der Kategorien 1A oder 1B nach Tabelle 3.1 des Anhangs VI der EG- Verordnung 1272/200815 
b) erbgutverändernd der Kategorien 1A oder 1B nach Tabelle 3.1 des Anhangs VI der EG- Verordnung 1272/2008
fortpflanzungsgefährdend der Kategorien 1 oder 1B nach Tabelle 3.1 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008
besonders besorgniserregend aus anderen Gründen nach den Kriterien des Anhang XIII der REACH-Verordnung, insofern sie in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sog. Kandidatenliste16) aufgenommen wurden.
Halogenhaltige Polymere sind nicht zulässig. Ebenso dürfen halogenorganische Verbindungen nicht als Flammschutzmittel zugesetzt werden.
Von dieser Regelung ausgenommen sind:
prozessbedingte, technisch unvermeidbare Verunreinigungen
fluororganische Additive (wie z.B. Anti-Dripping-Reagenzien), die zur Verbesserung der physikalischen Eigenschaften der Kunststoffe eingesetzt werden, sofern sie einen Gehalt von 0,5 Gew.-% nicht überschreiten
Kunststoffteile mit einer Masse kleiner 25 
Anforderungen an die Kunststoffe der Leiterplatten
Dem Trägermaterial der Leiterplatten dürfen keine PBB (polybromierte Biphenyle), PBDE (polybromierte Diphenylether) oder Chlorparaffine zugesetzt sein.
[bookmark: _Toc209510046]Verpackung
Das Produkt soll nach Umweltkriterien verpackt und versendet werden. Dazu sind nachfolgend aufgeführte Kriterien zu beachten:
Die Verpackung besteht aus Recyclingmaterial / Post-Consumer-Kunststoffen.
Die Verpackung besteht zu 80 Gewichtsprozent aus erneuerbaren Ressourcen (z. B. Holz, Hanf oder weitere Gras-, Schilf- oder Baumbestandteile). Holz muss aus legaler und nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen.
Die für die Verpackung der Geräte verwendeten Kunststoffe dürfen keine halogenhaltigen Polymere enthalten.
Das Verpackungsmaterial ist recycelbar.
Für die Verpackung verwendetes Papier besteht zu 100 % aus Altpapier.
Für die Verpackung wird ein Mehrwegsystem eingesetzt.
Sofern der Versand per Speditionslieferung erfolgt, dürfen nur unbehandelte Paletten (Europalettenmaß 120 cm * 80 cm) verwendet werden. Das hierfür verwendete Holz muss aus legaler und nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen und FSC zertifiziert sein.
Bei der Verwendung von Folien werden ausschließlich Folien aus transparentem Polyethylen (PE) verwendet. Polyvinylchlorid (PVC) darf nicht verwendet werden 
Produktverpackungen werden zurückgenommen (und recycelt oder wiederverwendet).
Transportverpackungen aus Karton müssen mindestens 80 % (Masse) recyceltes Materialenthalten. 
[bookmark: _Toc209510047]Garantie
Für die Monitore wird eine Garantiezeit von mindestens 3 Jahren je Gerät gefordert. Entsprechend dem Preisblatt kann die Garantie optional um ein oder um zwei Jahre verlängert werden. 
Folgende Leistungen müssen innerhalb der Garantiezeit abgedeckt werden:
Fahrtkosten und Spesen für den Technikereinsatz innerhalb der BRD im Schadensfall.
Arbeitszeiten vor Ort und/oder im Reparaturcenter durch qualifiziertes und vom Hersteller autorisiertes Personal.
Sämtliche Originalersatzteile, die zur Reparatur benötigt werden müssen inkludiert sein.
Sofern erforderlich kostenlose Bereitstellung und Montage eines gleichwertigen Leihgerätes vor Ort während der Reparaturzeit.
Kostenneutraler Geräteaustausch, gegen ein gleichwertiges Gerät, für den Fall das eine Reparatur nicht möglich ist. 
Fracht- und/oder Versand innerhalb der BRD, auch für Austausch- und Leihgeräte.
Die gesetzlichen Garantie- und Gewährleistungsrechte müssen unabhängig von einer möglichen Garantieerweiterung beachtet und eingehalten werden.

Darüberhinausgehende herstellereigene Garantie- und Gewährleistungszeiten sind zulässig.
[bookmark: _Toc209510048]Service und Support
Die Geschäftszeiten der Bedarfsträger und damit die Servicezeiten der Auftragnehmerin sind in der Regel von Montag bis Freitag 08:00 bis 17:00 Uhr.
Die Mängel- und Störungsmeldung bzw. Supportanforderung erfolgt über ein Webportal oder Ticketsystem der Auftragnehmerin.
Den Austausch, die Rücknahme und Entsorgung von defekten Teilen bzw. Geräten übernimmt auf Anforderung durch die Bedarfsträger die Auftragnehmerin, ggf. auch vor Ort. Die Kosten werden nicht gesondert vergütet.
Nach Aufforderung der Auftragnehmerin ist innerhalb von 5 Werktagen der vereinbarte Zustand wiederherzustellen. 

[bookmark: _Toc191291605][bookmark: _Toc209510049]Anforderungen an den Versand und Lieferfristen
[bookmark: _Toc191291606][bookmark: _Toc209510050][bookmark: _Hlk199491388]Hin- und Rückversand
Kleine und leichtgewichtige Teile müssen per Paketdienstleister versendet werden. Die jeweiligen Vorgaben der Paketdienstleister müssen in diesem Zusammenhang, seitens der Auftragnehmerin, beachtet und eingehalten werden. Dies gilt sowohl für die Auslieferung als auch für die Rückführung. Die Wahl des Paketdienstleisters obliegt der Auftragnehmerin.
Speditionsanlieferungen und -abholungen müssen mittels LKW mit Hebebühne und Handhubwagen erfolgen. In beiden Fällen muss die Beauftragung durch die Auftragnehmerin erfolgen. Die Wahl des Versanddienstleisters obliegt der Auftragnehmerin.
Eigenanlieferungen und -abholungen durch die Auftragnehmerin so erfolgen, dass keine Unterstützungsleistungen des jeweiligen Bedarfsträgers erforderlich werden. In dem Fall ist ebenfalls darauf zu achten, dass die Lieferfahrzeuge ggf. über eine Hebebühne und einen Handhubwagen verfügen müssen.
Speditionslieferungen-/-abholungen sowie Eigenanlieferungen und -abholungen müssen frei Haus bis/ab Verwendungsstelle erfolgen. Paketanlieferungen und -rücksendungen müssen frei Haus erfolgen.
[bookmark: _Toc191291607][bookmark: _Toc209510051]Lieferfristen
Hardware und Zubehörteile müssen während der gesamten Laufzeit der Rahmenvereinbarung innerhalb eines Zeitraumes von maximal 30 Tagen ab Beauftragung geliefert werden.
[bookmark: _Toc209510052]Barrierefreie Dokumente
Der AN übermittelt alle im Rahmen der Auftragsdurchführung zu liefernden Dokumenten in elektronischer Form entweder im OpenDocument Textformat (ODT) oder im PDF/UA-Standard nach DIN ISO 14289 an den BT. Ausnahmen von diesen Dateiformaten sind erst nach Absprache mit dem BT möglich. Im Einzelauftrag kann der BT festlegen, dass barrierefreie Dokumente nach EU-Norm EN 301 549 zur Verfügung gestellt werden müssen.
Alle Dokumente sind übersichtlich strukturiert und enthalten (wenn sinnvoll) ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung, eine Dokumenten-Version, eine Änderungshistorie mit Erstellungs- und Bearbeitungs-Datum sowie der Liste der Autoren, so dass Erstellung und Änderung des jeweiligen Dokuments nachvollziehbar sind.
[bookmark: _Toc185231290][bookmark: _Toc209510053]Ansprechpartner und Erreichbarkeit
Durch die Auftragnehmerin ist ein Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, der sich mit dem Ansprechpartner des BT abstimmt und die durchzuführenden Arbeiten auf Seiten der Auftragnehmerin koordiniert.
Der Ansprechpartner muss montags bis freitags – mit Ausnahme der bundesweiten Feiertage – jeweils mindestens von 8:00 bis 17:00 Uhr regelmäßig telefonisch oder per E-Mail erreichbar sein. Sollte der Ansprechpartner des AN verhindert sein, muss ein Vertreter benannt werden.
Seitens des BT wird ebenfalls eine fachliche und koordinierende Ansprechperson benannt.
Beschaffungsamt des BMI, Vorlagenstand: 25.07.2024	Seite 1 von 2
image1.png
% Beschaffungsamt
des BMI




image2.jpg




